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Bezüglich der Internetquellen wird darauf hingewiesen, dass diese zuletzt am 
12.10.2023 gesichtet wurden. 





Kapitel 1

Einführung

Obwohl das öffentliche Unterbringungsrecht jeden Tag vielfach zur An-
wendung kommt, führt es im juristischen Diskurs ein Schattendasein. Es 
folgt damit der gesellschaftlichen Scheu vor einer offenen und substantiierten 
Debatte über den Umgang mit schwer psychisch Erkrankten1. Mit vielen 
Begriffen aus dem Spektrum des Unterbringungsrechts – beispielsweise der 
psychischen Erkrankung oder dem psychiatrischen Krankenhaus – sind bis 
heute zahlreiche Ängste und Vorurteile verknüpft. In den tagesaktuellen Me-
dien werden die Themen allenfalls im Zusammenhang mit psychisch er-
krankten Straftätern oder mit Selbsttötungen behandelt. Dabei ist das Rechts-
gebiet deutlich komplexer und die genannten Phänomene bilden eher die 
Ausnahme als den Regelfall. 

In den ohnehin spärlichen Debatten besonders unterrepräsentiert ist das 
Thema der Ausgestaltung des Vollzugs der Unterbringung in psychiatrischen 
Einrichtungen. Während die meisten Menschen jedenfalls eine grobe Vorstel-
lung davon haben, wie eine Haftanstalt in Deutschland auszusehen hat und 
welche Rechte den Strafgefangenen zustehen, fehlt es an entsprechenden 
Einblicken in den psychiatrischen Alltag weitestgehend.2 Mithin ist kaum 
bekannt, welch erheblichen Freiheitsbeschränkungen psychisch kranke Men-
schen, die gegen ihren natürlichen Willen in einer Einrichtung untergebracht 
sind, unterworfen werden (können). Während im Kontext der strafrechtlichen 
Unterbringung schon Urteile zur Zulässigkeit von Anhalteverfügungen von 
Briefen3 zu einer umfassenden Debatte um die freie Kommunikation der 
Gefangenen führen, ist die Empörung über Berichte zu tagelangen Fixierun-
gen oder Fesselungen in Psychiatrien vergleichsweise gering. Dabei existie-

1 Zur Förderung des Leseflusses wird im Text das generische Maskulinum verwen-
det. Gemeint sind selbstverständlich stets alle Geschlechter.

2 Um dem zu begegnen, wurde zu Beginn der Promotionszeit eine einwöchige 
Hospitation in einer geschlossenen Unterbringungseinrichtung absolviert. Darüber 
hinaus wurden Gespräche mit Ärzten aus dem Fachbereich der Psychiatrie geführt. 
Diese Erfahrungen fließen in die Arbeit mit ein. 

3 Zuletzt BVerfG, NStZ 2021, 439. Die Entscheidung aufgreifend und als Anlass 
für eine Betrachtung des Grundrechtsschutzes in Justizvollzuganstalten nehmend 
 Muckel, JA 2021, 523. 



32 Kap. 1: Einführung

ren solche Erfahrungsberichte durchaus.4 Zuletzt erlangten Berichte um die 
Vorwürfe gegen die psychiatrische Universitätsklinik Rostock einige – jeden-
falls regionale – Aufmerksamkeit.5 Ausgangspunkt waren Beschwerden meh-
rerer Patienten und ihrer Angehörigen über unrechtmäßige Fixierungen und 
Sedierungen. Die Landesärztekammer erstattete daraufhin Anzeige gegen die 
leitenden Ärzte der Klinik. Die Ermittlungsverfahren wurden mittlerweile 
eingestellt. Gleichwohl besteht bei Mitarbeitern und Patienten weiterhin Ver-
unsicherung über die Grenzen der Zulässigkeit der Zwangsmittel.6 

Mit diesem Problem dürfte die Universitätsklinik Rostock keinesfalls al-
leine stehen. Die Grundrechte der Erkrankten enden nicht vor den Toren der 
Klinik. Freiheitseinschränkungen bedürfen auch innerhalb der Einrichtungen 
eines gesetzlichen Rahmens. Die bisher geschaffenen Regelwerke sind indes 
nicht geeignet, die bestehenden Unsicherheiten gänzlich auszuräumen, da sie 
teils unvollständig, uneindeutig oder aus verfassungsrechtlicher Sicht unge-
nügend sind. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Kontext treffend festgestellt, 
dass „[d]ie Fürsorge der staatlichen Gemeinschaft […] die Befugnis ein-
schließen [kann], den psychisch Kranken, der infolge seines Krankheitszu-
stands und der damit verbundenen fehlenden Einsichtsfähigkeit die Schwere 
seiner Erkrankung und die Notwendigkeit von Behandlungsmaßnahmen nicht 
zu beurteilen vermag oder trotz einer solchen Erkenntnis sich infolge der 
Krankheit nicht zu einer Behandlung entschließen kann, zwangsweise in ei-
ner geschlossenen Einrichtung unterzubringen und auch zu fixieren, wenn 
sich dies als unumgänglich erweist, um eine drohende gewichtige gesund-

4 Siehe beispielsweise Frankfurter Rundschau, Sechs Tage gefesselt: Psychia- 
trie-Patient berichtet von Tortur v. 16.9.2021, abrufbar unter https://www.fr.de/rhein-
main/psychiatrie-sechs-tage-liegend-gefesselt-90808803.html (zuletzt abgerufen am 
12.10.2023). Die Fixierung aus verschiedenen Perspektiven unter Einbeziehung von 
Erfahrungsberichten betrachtend Rundfunk Berlin-Brandenburg, Gewalt in Berliner 
Psychiatrien: Zahl der Fixierungen deutlich gestiegen v. 19.1.2021, abrufbar unter 
https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/01/berlin-psychiatrie-
fixierung-zwangsmassnahmen-corona-pandemie.html (zuletzt abgerufen am 12.10. 
2023). 

5 Die Vorwürfe und die Reaktionen auf diese zusammenfassend Norddeutscher 
Rundfunk, Anhaltende Vorwürfe um Psychiatrie in Rostock-Gehlsdorf v. 18.6.2021, 
abrufbar unter https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Psychiatrie-
Rostock-Aerztekammer-versus-Unimedizin,unimedizin180.html (zuletzt abgerufen 
am 12.10.2023). 

6 Norddeutscher Rundfunk, Anhaltende Vorwürfe um Psychiatrie in Rostock-
Gehlsdorf v. 18.6.2021, abrufbar unter https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-
vorpommern/Psychiatrie-Rostock-Aerztekammer-versus-Unimedizin,unimedizin180.
html (zuletzt abgerufen am 12.10.2023).

https://www.fr.de/rhein-main/psychiatrie-sechs-tage-liegend-gefesselt-90808803.html
https://www.fr.de/rhein-main/psychiatrie-sechs-tage-liegend-gefesselt-90808803.html
https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/01/berlin-psychiatrie-fixierung-zwangsmassnahmen-corona-pandemie.html
https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/01/berlin-psychiatrie-fixierung-zwangsmassnahmen-corona-pandemie.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Psychiatrie-Rostock-Aerztekammer-versus-Unimedizin,unimedizin180.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Psychiatrie-Rostock-Aerztekammer-versus-Unimedizin,unimedizin180.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Psychiatrie-Rostock-Aerztekammer-versus-Unimedizin,unimedizin180.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Psychiatrie-Rostock-Aerztekammer-versus-Unimedizin,unimedizin180.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Psychiatrie-Rostock-Aerztekammer-versus-Unimedizin,unimedizin180.html
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heitliche Schädigung von dem Kranken abzuwenden.“7 Damit lenkt das Ge-
richt den Blick mit nur einem Satz auf einen der prägendsten Zielkonflikte 
des Unterbringungsrechts. Dieses ist geprägt von den teils widerstreitenden 
Interessen, die Selbstbestimmung zu schützen, Gefahren für die Betroffenen 
und Dritte abzuwenden und Fürsorge zu gewährleisten. Eine einfache Ant-
wort auf die Frage der Zulässigkeit von Zwangsmaßnahmen kann es unter 
diesen Voraussetzungen nicht geben. 

Unbestreitbar ist indessen, dass eine die Grundrechte der Betroffenen be-
stärkende Ausgestaltung des Unterbringungsrechts angesichts der Geschlos-
senheit der Einrichtungen und dem daraus folgenden besonderen Abhängig-
keitsverhältnis der Betroffenen von der Einrichtung von besonderer Wichtig-
keit ist. Die ohnehin aufgrund ihrer psychischen Erkrankung besonders vul-
nerablen Personen bedürfen in besonderem Maße Schutz.8 

A. Problemstellung 

Den entscheidenden Gedankenanstoß für diese Arbeit gab das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018, welches sich dem Thema der 
Fixierungen in einem psychiatrischen Krankenhaus widmet.9 In dieser Ent-
scheidung stellt das Bundesverfassungsgericht erstmalig fest, dass es sich bei 
der Fünf- und Sieben-Punkt-Fixierung eines Patienten in der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung um eine Freiheitsentziehung von besonderem 
Gewicht handelt, welche nicht schon von der Unterbringungsanordnung ge-
deckt ist. Maßnahmen können mithin auch dann freiheitsentziehenden Cha-
rakter haben, wenn sie innerhalb einer geschlossenen Unterbringungseinrich-
tung angeordnet würden.10 Auf Grundlage dessen entnimmt das Gericht dem 
Grundgesetz11 zahlreiche materielle und verfahrensrechtliche Vorgaben für 
die Anordnung und Durchführung von Fixierungen, welche die angegriffenen 
Landesgesetze zum Entscheidungszeitpunkt allenfalls teilweise erfüllten. Das 
Urteil und seine Bedeutung für die Praxis werden in der Literatur viel 
diskutiert,12 ebenso wie die Übertragbarkeit der aufgestellten Grundsätze auf 

7 BVerfGE 149, 293 (322 f.). Ähnlich zur Unterbringung zuvor BVerfGK 11, 323 
(329).

8 BVerfGE 149, 293 (326).
9 BVerfGE 149, 293 ff.
10 Die Feststellung bezog sich dabei auf die Fünf- bzw. Sieben-Punkte-Fixierung 

nach dem BayPsych KHG und dem Psych KHG BW (BVerfGE 149, 293 [319 f.]). 
11 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v. 23.5.1949, BGBl. I 1949, 

S. 1, zuletzt geändert durch Gesetz v. 28.6.2022, BGBl. I 2022, S. 968. 
12 Siehe unter anderem Beckmann, KJ 2018, 495 ff.; Braun, Justiz 2019, 57 ff.; 

Fölsch/Grotkopp, DRiZ 2019, 84 ff.; Jürschik/Schulte, NVwZ 2018, 1695 ff.; Muckel, 




